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Konstanz, 07.03.2013 
 
 

Pressemitteilung:     Lehmann begrüßt die Entscheidung des Europäischen 

Gerichtshofs zur Rechtmäßigkeit des Nachtflugverbots über Südbaden.“ 

Der Konstanzer Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann zeigt sich erfreut über die 

Entscheidung des EuGH, wonach es Deutschland weiterhin gestattet ist, den Nachanflug auf 

den Schweizer Flughafen Zürich zu verbieten. Diese Entscheidung bestätigt unsere 

Rechtsauffassung und ist eine schallende Ohrfeige für Bundesverkehrsminister Ramsauer 

und die Bundesregierung. Das Urteil schafft endlich Rechtssicherheit und ermöglicht einen 

effektiveren Schutz der Bevölkerung vor Fluglärm.“ 

Die Schweiz hatte gegen das seit 2003 geltende deutsche Nachflugverbot für den Schweizer 

Flughafen Zürich geklagt und nun in letzter Instanz vor dem EuGH verloren.  Mit diesem Urteil ist der 

von Verkehrsminister Ramsauer ausgehandelte Staatsvertrag völlig obsolet geworden.“ erklärt der 

Landtagsabgeordnete Siegfried Lehmann. 

Für die anstehenden Neuverhandlungen des Staatsvertrags zur Fluglärmbelastung mit der Schweiz 

fordert Lehmann von der Bundesregierung, vollste Transparenz und endlich Verhandlungen auf 

Augenhöhe. Das Urteil stärkt die Rechte der Region hinsichtlich einer verstärkte Mitsprache bei der 

Bestimmung der Flugrouten und das muss sich in einer gleichwertigen Lastenverteilung auf beiden 

Seiten der Grenze niederschlagen!“, so Lehmann weiter.  


